
 
 

 

Herrn  
Oberbürgermeister 
Reinhard Buchhorn 
Rathaus 
Friedrich-Ebert-Platz 1 
 
51373 Leverkusen 
 Leverkusen, 06. November 2013 

mbl/F.4-128 
 
 
 
Mittelverwendung für die Schulsozialarbeit 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

wir bitten Sie folgenden Antrag in die Tagesordnung der zuständigen Gremien 

aufzunehmen:  

Die Stadtverwaltung wird aufgefordert, zur nächsten Sitzung des Finanzausschusses, als 

auch des Rates, eine Stellungnahme abzugeben und zu erläutern, auf welcher Grundlage 

die nicht verausgabten Mittel für die Schulsozialarbeit, im Rahmen des Bildungs- und 

Teilhabepaketes, aus den Jahren 2011 in Höhe von 736.324,67€ und 2012 in Höhe von 

240.214,89€, „zur Verbesserung der Ergebnisse“ verwendet wurden und damit dem 

allgemeinen Haushalt zugeflossen sind. 

Begründung: 

Nach Ansicht der SPD-Fraktion handelt es sich bei den Mitteln für die Schulsozialarbeit 

um zweckgebundene Einnahmen, die auch dem Zweck entsprechend verwendet werden 

müssen. Diese Auffassung teilt nach unserer Erkenntnissen sowohl das 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), wie auch das im Land zuständige 

Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW (MAIS). 

Das Landesministerium hat in einem Erlass vom 7.7.2011 benannt wie die Mittel zu 

verwenden sind und die Kommunen aufgefordert die Mittelverwendung nachzuweisen. 

Durch einen weiteren Erlass vom 13.3.12 wurde zudem noch einmal auf die 

Übertragbarkeit von nicht genutzten Mitteln hingewiesen und per salvatorischer Klausel 
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auch eine Übertragung der Mittel über den 31.12.13 hinaus signalisiert. Von der 

Möglichkeit der Einstellung dieser zweckgebundenen Mittel in den allgemeinen 

Haushalt ist der SPD-Fraktion nichts bekannt und bittet daher um Erläuterung.  

Mit freundlichen Grüßen 

 
gez. Peter Ippolito  gez. Heinz-Gerd Bast 
FRAKTIONSVORSITZENDER  FINANZPOLITISCHER SPRECHER 
 
 
 
 
Anlagen: 

Erlass MAIS vom 7.7.2011 

Erlass MAIS vom 13.3.2012 



Anlage X . 6  

Ministerium für Arbeit, 
Integration und Soziales 
d€s Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Schule und 
Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

Minisieriurr. für Familie, 
Kinder, Jugend, Kultur 
und Sport des Lar::les 
Nordrhein-Westfalen 

Der Minister Dia Ministerin 

Ministerium tOr ArbeiL I ntegration und SoZlales Nordrheln-Westfalen, 40190 D/;sseldorf 
Ministerium rar Schule und Weiterbildung Nordmein-Westfalen, ,,0190 DOsseidorf 

Die Ministerin 

Ministerium für Familie, Kinder. Jug,,-od, Kultur und Sport des Landes Nord[hdn·W,estfalen, 40190 DOsseidorf 

An alle Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister 
sowie an alle Landräte der kreisfreien Städte und Kreise in 
Nordrhein-Westfa len 

' 

und den Städteregio!1srat der StädteRegion Aachen 

nachrichtlich : 
Städtetag N RW 
Landkreistag NRW 
Städte- und Gemeindebund NRW 

Umsetzung des eUdungs- �md Teilh�bepakets In Nordrhein
Westfalen 
h ier: Schufsozialarbeit 

Sehr geehrte Damen und Herren. 

nach der Beschlussfassung Ober das Gesetz zur Ermi ttlung von 
Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten u nd Zwölften Buches 
Sozialgesetzbuch möchten wir Ihnen Informationen zum Thema 
"SchulsozialarbeW im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets 
geben, Auch wenn Nordrhein-Westfalen dem Ergebnis des 
Vermittlungsverfahrens im Bundesrat aus guten Gründen nicht 
zugestimmt hat, steht das Land gleichwohl in der Verantwortung, die 
sich durchaus gegebenen Mögl ichkeiten zur Verbesserung der Bildung 
und Förderung unserer Kinder und Jugendl ichen al,tiv zu nutzen. 

Vor diesem Hintergrund obliegt die Umsetzung des Bildungs- ufld 
Teilhabepakets (§§ 28 ff. SGB 11, §§ 34 ff. SGB XI I ,  § 6a ff, BKGG) den 
Kreisen und kreisfreien Städten , Teil des Bildungs- und Teilhabepakets 
ist auch die Finanzierung von Schulsozialarbeit. 

Auf mehrfachen Wunsch auch aus Ihrem Bereich haben sich d ie 
beteiligten Ressorts der Landesregierung entschlossen, trotz einer 
fehlenden ,expliziten gesetzlichen Verankerung die nachfolgenden 
Hinweise fOr d ie Umsetzung der Schulsozialarbeit in d iesem Rahmen zu 
geben . 

Datum: 7, Juli 2C1 1  
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Aktenzeichen 11 B 4 

bei Antwort bitte an�eben 

Bearbf:iter: RL:hrm<,�,n 

ToJlefon 021 1 855-Tel. 3625 

Telefax 021 1 8SS-Fax 3159 
Mall: ulrich.ruhrlTlanll@"ais,nrw.de 

DIenstgebaude und LieferBnschrifl: 
Mini!:tertum fOr ArbeH, IllIegl1ltion 
und Soziales NRW 
FOrste"wall 25, 40219 DOsseidorf 
Telefon 021 1 855-5 
Telefax 021 1  855-3683 
postsIBlle@m3lS,nrw,de 
www.malc.rtrw.de 

OffenUic!le Verkehrsmittel: 
Rheinbahn Linian 704, 709 
Ha�eslelle: SlactHor 
Rheinbahn Linien 719, 725 
Hallestelle: Pol/=elpr�6idlum 

DienstgebäudB und Ueferans:hrlft: 
Ministeritim tur S:hule und 
Weiterbildung NRW 
VölK,rnger Straße 49, 
40221 DOssel�orf 
Telefon 021 1 58 67 -40 
Telefax Ol11 5B 67-45551-3220 
posts\elle@msw,nrw.de 
www.schu!mlnlsterium.nrw.de 

Öffentliche Verkehrsmittel, 
S·ßahn·Linien: 58, 5 1 1, S 28 
Haltestelle: Völ1dinger Straße 
Rhelnl>ahnlinien 704, 709 
Haltestelle; Georg-$chuIhD'f-Plai;: 
Dien$tgeb!iu� und LIeferanschrift: 
Ministerium rJr F"mUie, K'nder, 
Juge<1d, Kultur und Sport NRW 
Harold&traßo 4. 4021;) Qussaidorf 
Teldon 021 1 837-02 
Te:efsy 021 1 837-2200 
pos :.telle@mlKjks.llIW,de 
wwwomfl(ks.mw.de 

Öffe,,: iche Vc.. "ehrsllittel: 
Rheinbahn /t,lan 704, 709. 719 
Ha�'te.;tf'�·e: P09ts�raße 



1 )  Die Schulsozialarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets 

ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt- ,  B i ldungs- und Sozialpolitik 

und verfolgt d ie Ziele 

• der arbeitsmarkt/ichen und gese l lschaftlichen Integration' 

durch Bildung , 
• des Abbaus der Folgen . wirtschaftlicher Armut, 

i nsbesondere gegen Bi ldungsarmut und soziale Exklusion . 

Die Umsetzung soll in und im Umfeld von S chu len und in enger 

Zusammenarbeit mit den zu ständ igen kommu nalen Behörden und 

den freien Trägern der Jugendsozialarbeit erfolgen. 

2} Es muss deutlich werden , dass entsprechend den Ausführungen des 

Bundesverfassungsgerichts Bildung und Te i lhabe zum 

Existenzminimum gehören und im Hinblick a uf spätere 

Arbeitsmarktchancen zu verwirklichen sind , soweit dies nicht 

anderweitig sichergestellt ist. Sch u lsozialarbeit im Rahmen des 

ßildu ngs- und Teilhabepakets soll daher dazu d ienen , insbesondere 

die B i ldun g  und Teilhabe d er betroffenen Kinder und Jugendlichen 

.zu unterstützen .  Von einer gelingenden Tel lhab �  am 

gesellschaftl ich:m Lellen hängen in besonderem Maße auch die 

InIegraUonschancen in den Arbeitsmarkt ab.  

3)  Hieraus folgt insbesondere d ie ZlelgnTppenoriejltierun g  der 

Sch ulsozia larbeit im Rahmen des Bildungs� und Teilhabepakets a uf 

den Pers onenkreis der bildungs- und teHhabeberechtigten Kinder, 

J ugendli che n  und j!.,mgen Erwachsenen . Wir erwarten dabei eine 

regionale Schwerpunktsetzun g  auf örtliche Problem bezirke , um die 

Förderung tatsächlich prioritär den Ort�n des wirf·dichen i3ed"rfes 
zukommen zu lassen. 

4) Zu den Aufg aben gehört beispielsweise u.  a .  die Vermittlung von 

Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, sei es durch 

Anreg ung von Anträgen bei E ltern , Kindern und Jugendlichen , sei es 

durch Gewin n ung von m itwirkenden Vereinen u n d  weiteren Partnern 

oder auch durch Einwerbung zusätzlicher U nterstOtzungsleistu ngen , 

be ispielswe ise für Folg ekosten einer Vereinsmitgliedschaft. 

5) Des Weiteren ist es sicherzustellen ,  dass die Förderung der 

SchulsoziaJarbeit im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets 

z.usätzliche Ang ebot3 finanzie ren sol l .  Es ist zu verhindern,  dass 

bestehende Angebote der Jugena - und Schulsozialarbeit aus 
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Bundesmitteln refinanziert werden oder neue Doppelstrukturen 
entstehen . 

6) Notwendig ist eine möglichst enge Vamatzung der verschiedenen 
Angebote der Jugend- und Schulsozialarbeit unter Beachtung 
besteheoder Qualitätsstandards. Vorhandene Vernetzungsstrukturen 
vor Ort sind zu n utzen und kommunale Präventionsketten sollen a uf
bzw. ausgebaut werden. 

7) Zum ·Nachweis der Mittelve!"\vendllng im Bereich der 
SchulsQzi alarbeit im .Rahmen d�s Bildungs- · u n d  Tei lhabep�kets -
insbesondere im Hinblick auf die Fortführung der Fin anzierung durch 
den B u nd a b  201 4  - ist es erforderlich, die Umsetzung im Rahmen 
der Zielsteuerung zu begleiten und die Ausgaben in diesem B ereich 
kontinuierlich zu dokumentieren.  Deshalb ist, auch unter 
Berücksichtigung der Regelung in § 46 Abs. 8 letzter Satz S G B  I l ,  
die M ittelverwendung im Einzelnen nachzuhalten.  

8 )  Bestehende Rechtsvorschriften zur Jugend- und Schulsozialarbeit 
sind von diesem Erlass unberührt. 

9} Die Umsetzung d es Angebots zusätzlicher Schulsozialarbeit im 
Rahmen des Bi ldungs- u n d  Teilhabepakets bleibt der freien 
Ausgestaltung d u rch die kommunalen Leistungsträger überlassen . 
Bereits jetzt erhalten Sie monatlich die erhöhte Bundesbetei l igung an 
den Kosten der U nterkunft und Heizung in Höhe von 35,8 %,  in der 
die Mittel für Schulsozialarbeit in Höhe von ?,8 % von· den Kosten 
der Unterkunft u n d  Heizung enthalten sind . 

Beachten Sie, dass die Mittel für Schulsozialarbeit . nur bis zum 
3 1 . 1 2 .20 1 3  d u rch den Bund finanziert werden . Die Landesregierung 
wird sich angesichts d ieser Befristung der Mittelbereitstel lung durch den 
B und dafür einsetzen ,  dass der Bund seine Verantwortung auch ab dem 
1 . 1 .2014, möglichst auf Dauer, wah rn immt. 

M it freundlichen Grüßen 

Guntram Schneider 

r I) 
�\Jk ß� 

Sylvia Löhrmann Ute Schäfer 
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